
 

 Stand ab 01.01.2010 

Gebühren für Versicherungsvermittler und –berater 
(Auszug aus dem aktuellen Gebührentarif) 

 
 

 
Ziffer 

 
Gebührentatbestand 

 
Gebühr in 

Euro 
 

4.5 Versicherungsvermittler  

4.5.1 Registereintragung als Versicherungsvermittler oder -berater  
4.5.1.1 ohne Registrierung von EU/EWR Staaten 25,00 € 

4.5.1.2 Zusätzliche Registrierung von EU/EWR Staaten pro Staat 20,00 € 
4.5.1.3 Änderung und Löschung von im Vermittlerregister gespeicherten 30,00 € 
  inländischen Registerdaten (ausgenommen Betriebssitzverlegungen  
  ohne Änderung der Registerbehörden)  

4.5.1.4 Änderung und Löschung von im Vermittlerregister gespeicherten pro Staat 20,00 € 
  ausländischen Registerdaten und Aufnahme von Tätigkeiten  
  in weiteren EU/EWR-Staaten nach der Erstregistrierung  

4.5.2 Erlaubnisverfahren  

4.5.2.1 Durchführung des Erlaubnisverfahrens für Versicherungs-  250,00 € 
  vermittler oder Versicherungsberater  

4.5.2.2 Durchführung des Erlaubnisverfahrens für Versicherungsberater  50,00 € 
  unter Vorlage der bisherigen Erlaubnis nach dem  
  Rechtsberatungsgesetz  

4.5.2.3 Durchführung des Verfahrens auf Erlaubnisbefreiung für produkt-  150,00 € 
  akzessorische Versicherungsvermittler  

4.5.2.4 Überprüfung, Änderung oder Ergänzung des Erlaubnisbescheides  50,00 € 
  oder des Erlaubnisbefreiungsbescheides  
4.5.2.5 Feststellung der Gleichwertigkeit von ausländischen Befähigungs- und  50,00 € 
  Ausbildungsnachweisen  

4.5.3 Schriftliche Auskunft aus dem Vermittlerregister  15,00 € 
4.5.4 Widerspruch mit ablehnendem Bescheid  50,00 € 

4.5.5 Rücknahme oder Widerruf einer Erlaubnis oder Erlaubnisbefreiung  150,00 € 
4.5.6 Anordnung einer Prüfung nach § 15 Abs. 1 oder 2 Ver-  100,00 € 
  sicherungsvermittlerverordnung (VersVermV)  
4.5.7 Sachkundeprüfung  

4.5.7.1  - Gesamtprüfung  340,00 € 
4.5.7.2  - Praktische Prüfung (Wiederholung)  170,00 € 

4.5.7.3  - Rücktritt von der Prüfung  

40,00 €  
zuzüglich ange-

fallene Sach-
kosten 

4.5.7.4 spezifische Sachkundeprüfung im Rahmen der Feststellung der Gleich-  170 - 340 € 

  wertigkeit von ausländischen Befähigungs- und Ausbildungsnachweisen   

 


